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Husten.

(Kännchen) für das Nachspülen anzuschaffen und üt diesem eine
Roh-Lysoformlösung (1 Kaffeelöffel Roh-Lysoform auf 1/2 Liter
Wasser) vorrätig zu halten. Man wird nicht behaupten können,
daß das vorgeschlagene Reinigungsverfahren so zeitraubend oder
so unappetitlich ist, um deshalb den Gebrauch der Spuckflasche
von sich zu weisen. Jeder Tuberkulöse sollte vielmehr stets
beherzigen, daß er die Spuckflasche in erster Linie zu seinem

 eignen Schutz und Vorteil gebraucht. Durch Wiedereinatmuug
der ausgespuckten Bazillen werden nämlich in erster Linie seine bis
dahin gesund gebliebenen Lungenpartieen auch noch tuberkulös.

Wir kommen zur Verhütung der Tuberkulose
ansteckung durch den verspritzten Auswurf. Man braucht

 nur einmal gegen einen Handspiegel zu niesen oder denselben

mit offenem Munde anzuhusten, um sich davon zu überzeugen,
wieviel kleine und kleinste Tröpfchen durch den Akt des Niesens
und Hustens gegen den Spiegel geschleudert sind. Da nun bei

Schwindsüchtigen solche verspritzten Tröpfchen Tuberkelbazillen
enthalten können, ist von den Kranken zu verlangen, daß sie
beim Husten den Mund fest schließen. Dies bedarf keiner
langen Uebung, wer daran denkt, bringt es auch fertig. Die
beabsichtigte Wirkung, das Verspritzen von Auswurfteilchen zu
verhindern, kann noch dadurch gesichert werden, daß der Hustende

 die Hand oder das Taschentuch vor den Mund hält.
Die Vorsicht des Hustens mit geschlossenem Munde und vor

gehaltener Hand bezw. Taschentuch empfiehlt sich besonders für
den engen Verkehr der Tuberkulösen mit ihren Familien
angehörigen; sie ist geboten bei der Pflege und Wartung der
Kinder durch tuberkulöse Mütter. Die Möglichkeit der Krank
 heitsübertragung durch verspritzten Auswurf zwingt ferner zu
dem Verbot, daß ein Tuberkulöser mit einem Gesunden das

Bett teilt, daß ein Tuberkulöser Gesunde auf den Mund küßt
und dergl. mehr. Damit kommen wir zu einer besonderen

Gesundheitspflege des Tuberkulösen und zu besonderen

gesundheitlichen Vorschriften für denjenigen Haus
halt, in dem ein Tuberkulöser lebt.

 V. Die

Gesundheitspflege des Tuberkulösen.
Die Gesundheitspflege des Lungenkranken hat außer

 den eben gegebenen Vorschriften über Auswurfbeseitigung und Art
des Hustens die Körperpflege, Kleidung und Ernährung zu berück
sichtigen. Alles, was wir früher zu diesen Punkten bemerkt haben,
gilt im allgemeinen auch für den Tuberkulösen. Wo Unklarheit und
Ungewißheit besteht, soll in jedem einzelnen Falle der Rat des Arztes


